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KODA-Beschlüsse zu Arbeitsbefreiung, Eingruppie-
rung, Arbeitszeit und Bereitschaftsdienst  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bereits vor der Regelung zur Kurzarbeit (FOKUS 

VIII) hat die KODA in einem schriftlichen Verfah-

ren weitere Änderungen an der AVO beschlos-

sen. Im Folgenden sollen sie kurz dargestellt und 

erläutert werden. 

Arbeitsbefreiungen erweitert 

Die bisher geltenden Regelungen wurden so er-

weitert, dass alle Arbeitsbefreiungen, die für Ehe-

gatten gelten auch für Lebenspartner Anwen-

dung finden. Neu aufgenommen wurde die Ar-

beitsbefreiung für die Teilnahme an der Bestat-

tung eines sonstigen Angehörigen und für die 

Taufe, Erstkommunion oder Firmung eines Be-

schäftigten. Hier gab es bislang keinen Anspruch. 

Zusätzlich zur Arbeitsbefreiung für die Teilnahme 

an Katholikentagen wurden auch die ökumeni-

schen Kirchentage ergänzt. 

Änderung von Tätigkeitsmerkmalen im Be-
reich Verwaltung und Bildungsreferent*innen 

Die Tätigkeitsmerkmale für den Bereich Sekreta-

riat und Verwaltung waren sehr in die Jahre ge-

kommen und entsprechen in ihrer Formulierung 

bei weitem nicht mehr den heutigen Realitäten. 

Es wurden konkretere Beschreibungen und Tä-

tigkeiten erfasst und auch Zusammenhangstätig-

keiten neu bewertet. Ebenfalls wurde berücksich-

tigt, dass in vielen Sekretariaten Sachbearbei-

tungsaufgaben übernommen werden. Dafür 

wurde die Entgeltgruppe 9a neu aufgenommen. 

Entsprechend wurden auch die Tätigkeitsmerk-

male für die Beschäftigten in den Pfarrbüros einer 

Anpassung unterzogen. Diese Neuregelungen 

treten zum 1. Juni in Kraft, die Bewertung der vor-

handenen Stellen kann auch noch später, aber 

rückwirkend erfolgen. 

Für den Bereich der Bildungsreferent*innen 

wurde die EG 11 neu eingeführt für diejenigen, 

die Tätigkeiten über die Dekanatsebene hinaus 

ausüben. Bisher gab es hier eine Zulage, diese 

entfällt zu Gunsten der Höhergruppierung. Die 

Tätigkeitsmerkmale der EG 13 und 14 wurden 

durch den „sonstigen Beschäftigten“ ergänzt. Da-

mit wird berücksichtigt, dass in diesen Stellen oft 

Beschäftigte mit unterschiedlicher Qualifikation 

gleiche Tätigkeit ausüben. Nach der Neurege-

lung erfolgt eine automatische Höhergruppierung 

für die „sonstigen Beschäftigten“ in die höhere 

Entgeltgruppe. 

Für Beschäftigte, die möglicherweise durch die 
Neuerungen benachteiligt sein könnten, gibt es 
ein Antragsrecht bis zum 31. August 2020 auf 
Verbleib in der jetzigen Eingruppierung. Dies ist 
eine Vorsichtsmaßnahme: Nach Einschätzung 
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KODA-Mitarbeiterseite kann es nur zu Einbußen 
bei Bildungsreferent*innen kommen, die während 
ihrer Beschäftigungsdauer nicht die Stufe 4 errei-
chen können (monatliche Einbuße in Stufe 3 liegt 
bei ca. 3 Euro). 

Neuregelung Bereitschaftszeiten 

Nur in ganz wenigen Bereichen gibt es tatsäch-

lich die Anforderung an Einrichtungen, 24 Stun-

den an jedem Tag des Jahres Dienstleistungen 

zur Verfügung stellen zu müssen. Für diese Be-

reiche wurde die Anlage 2 zur AVO um eine Be-

zahlregelung für echte Bereitschaftsdienste er-

gänzt. Bisher war hier nur ein Verweis auf unsere 

2008 ersetzte AVVO in § 11 der AVO zu finden. 

Hier haben wir die Anwendbarkeit einfacher ge-

macht und nun findet sich eine verbesserte Re-

gelung in der AVO. 

Ergänzung der Arbeitszeitschutzverordnung 

In unserer Anlage 7d zur AVO war bislang nicht 

ersichtlich, dass selbstverständlich in besonde-

ren Notsituationen auch die Arbeitszeit über die 

Grenzen der Arbeitszeitschutzverordnung mög-

lich ist. Durch einen entsprechenden Verweis auf 

den § 14 des Arbeitszeitschutzgesetzes wird dies 

klargestellt.  

Alle diese Regelungen wurden schon vor den 

Einschränkungen der Corona-Krise in Arbeits-

gruppen verhandelt, mit Berufsverbänden,  

MAVen und anderen Fachleuten diskutiert und 

auch innerhalb der Mitarbeiterseite breit abge-

stimmt. Daher konnte auch hier eine schriftliche 

Beschlussfassung vorgenommen werden.  

Ausblick 

Weitere offene Themen sind derzeit deutlich 

schwieriger zu verhandeln. Arbeitsgruppensit-

zungen finden nicht statt, die Absprachen erfol-

gen telefonisch und in kleineren Gruppen. Echte 

Verhandlungen und Kompromissfindung zu strit-

tigen Positionen sind so kaum möglich. Abstim-

mungen im schriftlichen Verfahren erfordern Ein-

stimmigkeit, diese ist naturgemäß nicht immer 

gegeben. Daher ist auch die KODA-Tätigkeit an-

strengender und schwerfälliger, nach außen 

möglicherweise verlangsamt, aber nicht weniger 

arbeitsintensiv. 

Daneben beschäftigt uns natürlich auch die 

KODA-Wahl, die als Online-Wahl organisiert und 

durchgeführt wird. Wir haben eine große Auswahl 

an Kandidat*innen, was mich sehr freut. Für 

„Neue“ ist es vielleicht schwieriger, sich auf die-

sem Weg präsentieren zu können, aber der 

Wahlvorstand tut sein Bestes und wir dürfen uns 

auf eine spannende Wahl freuen. 

Hoffen wir, dass wir dann auch Ende Juni die 

konstituierende Sitzung mit einer kompetenten 

und engagierten Mitarbeiterseite erleben können! 

Ihnen allen gute Gesundheit und bleiben Sie vor-

sichtig und zuversichtlich! 

Mit herzlichen Grüßen,

 

 

Sprecher der Mitarbeiterseite


